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3. es sei das Departement des Innern beauftragt, Bericht und Antrag betreffend 
die den Abgeordneten zu ertheilenden Instruktionen vorzulegen, und angewie
sen, bei deren Vorbereitung sowohl der Regierung von St. Gallen Gelegenheit zu 
mündlicher Vernehmlassung zu geben, als auch Vertreter der weitern, betheilig
ten Interessen anzuhören;

4. es sei der Regierung von St. Gallen von diesen Beschlüssen Kenntniss zu 
geben.6

6. A pprouvée par le Conseilfédéral dans sa séance du 1er novembre 1869. Cf. PV  CF E 1 0 0 4 1 /7 9 , 
4124.
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Le Président de la Confédération, E. Welti,
au Délégué suisse à la Conférence de Lucerne avec le Saint-Siège, R. Meyer1

Copie
L  1. November 1869

In Beantwortung Ihres geehrten Schreibens vom 25.d.M .2 mache ich Ihnen 
vorerst die Mittheilung, dass Ihr Memorial betreffend die Unterhandlungen für 
die Einverleibung der Gemeinden Brusio und Poschiavo vollkommen genügt, so 
dass eine specielle Berichterstattung keineswegs nothwendig ist.

Was dagegen den von H. Agnozzi verlangten Zusatz-Artikel und die Form 
betrifft, in welcher seinem Verlangen Rechnung getragen werden soll, so bin ich 
der Ansicht, dass derselbe entschieden nicht in die Übereinkunft3 gehört und dass 
an dieser leztern nichts geändert, resp. dass zu dem bereits Unterzeichneten 
nichts hinzugefügt werde. Fraglicher Zusatzartikel ist überhaupt überflüssig, 
denn es erwächst für den heil. Stuhl aus dem vorliegenden Vertrage eo ipso die 
Verpflichtung, förmlich anzuerkennen, dass die genannten Gemeinden von dem 
Bisthum Como losgetrennt und in dasjenige von Chur einverleibt sind.

Der Zusatzartikel hat daher, wenigstens für uns, gar keinen Werth und wird 
jedenfalls von H. Agnozzi nur verlangt, um die «Autorité spirituelle» des Pabstes 
wieder durch ein Vertragsinstrument durch beide contrahirenden Theile aus- 
drüklich und feierlich zu proclamiren, was, wie bemerkt, nicht nothwendig ist, 
indem ja die Thatsache, dass wir mit dem heiligen Stuhl über diesen Gegenstand 
unterhandeln, zur Genüge beweist, dass wir seine «autorité spirituelle» anerken
nen.

Die Vollziehung der Übereinkunft ist Sache der beiden contrahirenden Theile: 
es soll somit in derselben keine Bestimmung enthalten sein, die wie der vorge-

1. Conseiller d ’Etat du Canton de Lucerne.
2. Non reproduit.
3. Cf. la «Convention entre le Conseil fédéral suisse et le St-Siège concernant l’incorporation à 
l’évêché de Coire des communes grisonnes de Poschiavo et de Brusio, du 29 août 1870,» ROX,  
pp. 2 5 9 -2 6 1 .
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schlagene Zusatz-Artikel, eine einseitige Vollziehung stipulirt und des ändern 
contrahirenden Theiles in keiner Weise erwähnt.

Ich ersuche Sie also dahin zu wirken, dass H. Agnozzi von seiner Forderung, die 
fragliche Bestimmung der abgeschlossenen Übereinkunft als Zusatz-Artikel bei
zufügen, abstehe, indem ohne allen Zweifel der Bundesrath seine Einwilligung 
hiezu nicht geben würde. Dagegen steht es dem heiligen Stuhle frei, die genannte 
Bestimmung in seine, für uns bestimmte Ratifications-Urkunde aufzunehmen, 
d.h. selbstverständlich nicht in den Text der Übereinkunft, die unverändert, so 
wie sie unterzeichnet wurde, ratificirt werden muss, wohl aber in die Schlussfor
mel, die jeder contrahirende Theil ohnediess redigiren kann, wie er es für gut fin
det, insofern seine Redaction der zu ratificirenden Übereinkunft nicht zuwider
läuft. In dieser Beziehung bietet die von H. Agnozzi gewünschte Bestimmung 
keine Schwierigkeiten, so dass also in der angegebenen Form seinem Verlangen 
Rechnung getragen werden kann.

[ . . . ]
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Président de la Confédération, E. Welti

RP  Paris, 1. November 1869

/...y1 Die protektionische Agitation gegen die Handelsverträge, von der ich 
Ihnen schon im lezten Rapporte meldete, «dass sie der Regierung ernste Verle
genheiten bereite», nimmt immer grössere Dimensionen an u. trit in der Norman
die u. im Depart, du Nord noch weit kecker auf, als es im Eisass der Fall war. Ich 
verweise z. B. nur auf die Rede, welche der gewandte u. energische, ökonomisch 
ganz unabhängige Chef der Protektionisten, Pouyer-Quertier lezten Freitag 
unter allgemeinem Beifall vor einem Meeting von circa 2000 Personen in Rouen 
gehalten hat, u. die Sie im Journal des Débats von heute reproduzirt finden. Die 
von ihm geführte Sprache findet um so mehr Anklang, als sie der Opposition eine 
erwünschte Waffe mehr ist, das pouvoir personel anzugreifen. Es soll nun eine 
Versammlung von Gegnern der Handelsverträge, welche die verschiedenen 
Branchen der Industrie representiren, nach Paris ausgeschrieben werden. 
Pouyer-Quertier ist gestern bereits in Paris angelangt, um hier die Direktion der 
conzentrirten Opposition gegen die Handelsverträge zu übernehmen, u. einen 
wahren Sturm gegen dieselben zu organisiren. Dass Rouher u. Forçade de la 
Roquette politisch alle Popularität eingebüsst haben, erleichtert ihm solches 
Beginnen u. die unzufriedenen Elemente freuen sich solcher Verstärkung ihrer 
Opposition gegen die Regierung. Es ist sogar davon die Rede, ihn als Candidaten 
für eine der zu besezenden Stellen der Pariser Deputation zu portiren, damit er in

1. Dans la prem ière partie du rapport, Kern traite de la politique intérieure française.
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